
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemeines
1.1 Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen gelten für die
ganze Palette der von der Samuel
Werder AG, Veltheim, („WER-
DER“) verkauften Produkte
(„PRODUKTE“). Sie sind Be-
standteil von sämtlichen mit dem
Kunden („KÄUFER“) abgeschlos-
senen Kauf und Werkverträge.

1.2 Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses und Vertragsumfang
Der Kaufvertrag zwischen WER-
DER  und  KÄUFER  gilt  als  ver-
bindlich zustande gekommen,
wenn WERDER die schriftlichen
oder telefonischen Bestellungen
schriftlich bestätigt oder durch
schlüssige Handlung (z.B. unmit-
telbare Lieferung der bestellten
PRODUKTE) akzeptiert hat.
Massgebend für den Umfang der
Lieferverpflichtung ist die Auf-
tragsbestätigung von WERDER.

2. Lieferbedingungen.
2.1. Preise

WERDER verkauft die PRO-
DUKTE zu den in den Auftrags-
bestätigungen festgesetzten Prei-
sen. Die Preise gelten, wenn nicht
eine andere Währung ausdrücklich
schriftlich vereinbart wird, in
Schweizer Franken (CHF), netto
ab Werk Veltheim (Incoterms
2000). Alle anderen Kosten, wie
insbesondere Kosten für Fracht,
Verpackung, Versicherung, Aus-
fuhr, Durchfuhr, Einfuhr, andere
Bewilligungen, Beurkundungen,
Steuern, Abgaben, Gebühren und
Zölle  sind  vom  KÄUFER  zu  tra-
gen.

2.2 WERDER behält sich das Recht
vor, Preise für bereits angenom-
mene Bestellungen zu ändern,
wenn sich ihre Material-, Personal-
oder Betriebskosten ändern.

3. Zahlungsbedingungen
3.1 Zahlungen
3.1.1 Für Zahlungen sind die in den

Auftragsbestätigungen von WER-
DER getroffenen Regelungen
massgebend.

3.1.2 Die Zahlungen sind vom
KÄUFER ohne irgend einen Ab-
zug (z.B. Skonto, Spesen, Steuern,

Gebühren, etc.) in Schweizer
Franken oder in der schriftlich
vereinbarten Währung zu leisten.
Die Zahlungen sind vom KÄUFER
auf das von WERDER auf der
Rechnung bestimmte Bankkonto
zu überweisen.

3.1.3 Der KÄUFER darf Zahlungen
wegen Beanstandungen und an-
derweitigen Ansprüchen nicht
zurückhalten.

3.1.4 Die Verrechnung durch den
KÄUFER mit Gegenansprüchen
ist ausgeschlossen.

3.2 Zahlungsverzug
Nach Ablauf der vereinbarten
Zahlungsfrist ist der KÄUFER in
Verzug, und es werden ihm sämtli-
che Folgekosten sowie ein Ver-
zugszins in Schweizer Franken
berechnet, der 5% (fünf Prozent)
über dem Diskontsatz der Schwei-
zerischen Nationalbank liegt. Bei
Zahlungsverzug ist WERDER
berechtigt, für weitere Bestellun-
gen Vorauszahlungen oder die
Eröffnung eines unwiderruflichen
und bestätigten Akkreditivs zu
verlangen und noch nicht ausge-
führte Lieferungen zurückzubehal-
ten.

3.3 Bonitätsauskünfte
Wir behalten uns vor, im Vorfeld
der Lieferung Bonitätsauskünfte
einzuholen und Zahlungserfahrun-
gen an den Schweizerischen Ver-
band Creditreform weiterzugeben.

4. Lieferbedingungen
4.1 Umfang der Lieferung
4.1.1 WERDER  wird,  wenn  immer

möglich, die ganze Bestellung
ausliefern. Der KÄUFER erklärt
sich bereit, auch Teillieferungen
anzunehmen. Sind Teillieferungen
ausgeschlossen, so muss das der
KÄUFER ausdrücklich in seiner
Bestellung erklären.

4.1.2 Mehr- oder Minderlieferungen
bis zu 5% (fünf Prozent) sind
zulässig.

4.2 Lieferfristen
WERDER verpflichtet sich, alles
daran zu setzen, um die von ihr
selbst schriftlich oder mündlich
bestimmten Lieferfristen einzuhal-
ten. Nichteinhaltung der Lieferfris-
ten durch WERDER berechtigen
den KÄUFER nur dann zum Rück-

tritt, wenn die Lieferung auch nach
Ablauf einer angemessenen Nach-
frist nicht erfolgt ist. Die Geltend-
machung von Schadenersatzan-
sprüchen durch den KÄUFER ist
ausgeschlossen. WERDER ist von
der Einhaltung der Lieferfristen
entbunden, wenn der KÄUFER
mit der Erfüllung seiner vertragli-
chen Pflichten in Verzug ist oder
nachträglich Änderungswünsche
angebracht hat.

4.3 Höhere Gewalt
In allen Fällen höherer Gewalt,
insbesondere auch bei Eintritt
unvorhergesehener Ereignisse in
der Fabrikation oder im Vertrieb
infolge von verspäteten Zuliefe-
rungen, Boykott, Aussperrungen
oder Streiks,  sei  es in den eigenen
Betrieben, bei Lieferanten oder bei
Transportanstalten, sowie kriegeri-
schen und terroristischen Ereignis-
sen oder Mobilmachungen, ist
WERDER von der Einhaltung der
Lieferfristen entbunden, ohne dass
dem KÄUFER das Recht zusteht,
vom Vertrag zurückzutreten
und/oder Schadenersatzansprüche
geltend zu machen.

4.4 Erfüllung der Lieferverpflich-
tung, Gefahrtragung und Versi-
cherung

4.4.1 WERDER liefert die PRO-
DUKTE ab Werk Veltheim (Inco-
terms 2000) (Erfüllungsort). Damit
hat WERDER ihre Lieferverpflich-
tung vollständig erfüllt, Nutzen
und Gefahr gehen auf den KÄU-
FER über.

4.4.2 Wenn nichts anderes vereinbart,
übernimmt WERDER im Auftrage
und auf Risiko des KÄUFERS den
Versand der PRODUKTE. Die
Versicherung gegen die üblichen
Transportrisiken wird durch WER-
DER zulasten des KÄUFERS
abgeschlossen, sofern nicht aus-
drücklich etwas anderes vereinbart
ist

5. Eigentumsvorbehalt
5.1 Die Lieferungen bleiben Eigen-

tum von WERDER bis zur Bezah-
lung des vollen Kaufpreises und
aller Nebenforderungen ein-
schliesslich der Einlösung etwaiger
zahlungshalber angenommener
Wechsel oder Checks. Sofern im
Land des KÄUFERS ein Eigen-



tumsvorbehalt nicht möglich ist, ist
WERDER befugt, alle anderen
möglichen Rechte an ihren Liefe-
rungen geltend zu machen

5.2 Bis zum Zeitpunkt der vollen
Bezahlung des Kaufpreises dürfen
die Waren nicht verpfändet, si-
cherheitshalber übereignet oder
sonst wie mit Rechten Dritter
belastet, sondern nur im ordentli-
chen Geschäftsgang veräussert
werden.

5.3 Solange das Eigentum an den
PRODUKTEN von WERDER
nicht übergegangen ist, hat der
KÄUFER die ihm gelieferten
PRODUKTE auf seine Kosten zu
warten und ausreichend gegen
Verlust durch Diebstahl, Feuer,
Wasser etc. zu versichern und
WERDER eine solche Versiche-
rung auf Aufforderung hin nach-
zuweisen. Der KÄUFER tritt seine
Ansprüche gegen den Versicherer
an WERDER ab.

5.4 Der KÄUFER ist verpflichtet, bei
Massnahmen, die zum Schutz und
zur Sicherung des Eigentums von
WERDER erforderlich sind, mit-
zuwirken, insbesondere bei der
Erfüllung der Formalitäten, die
allenfalls notwendig sind, um den
Eigentumsvorbehalt zu sichern und
zu registrieren.

6. Garantie und Haftung
6.1 Garantie
6.1.1 Rügepflicht

Erkennbare Mängel hat der KÄU-
FER innert 7 (sieben) Kalenderta-
gen nach Übernahme der PRO-
DUKTE unter Angabe der Art der
Mängel schriftlich zu rügen.

6.1.2 Anzeigepflicht bei Transport-
schäden
Beschädigungen oder Verlust der
PRODUKTE während des Trans-
portes sind WERDER vom KÄU-
FER unverzüglich nach Empfang
der Sendung schriftlich anzuzei-
gen. Bei allfälligen Transportschä-
den sind die allgemeinen Anwei-
sungen der Versicherungsgesell-
schaft zu beachten: Äusserlich
erkennbare Schäden oder Unre-
gelmässigkeiten sind durch den
Frachtführer sofort festzustellen
und schriftlich bescheinigen zu
lassen; dabei sind die voraussicht-
lichen Ursachen des Schadens
anzugeben. Die Annahme der
Sendung ist zu verweigern, wenn
vorstehende Angaben nicht ge-
macht werden. Bei Schäden, die
beim Auspacken, das sofort nach
Ablieferung zu erfolgen hat, fest-
gestellt werden, sind die PRO-
DUKTE im vorgefundenen Zu-
stand in der Verpackung zu belas-

sen und das zuständige Beförde-
rungsunternehmen sofort mündlich
und schriftlich (Einschreiben) zur
Schadensfeststellung aufzufordern
und gleichzeitig verantwortlich zu
machen.

6.1.3 Beanstandung wegen Fehllie-
ferungen
Beanstandungen wegen Falschlie-
ferungen oder Fehlmengen können
nur berücksichtigt werden, wenn
sie WERDER sofort nach Entde-
ckung, aber in jedem Fall spätes-
tens einen Monat nach Fakturda-
tum, schriftlich angezeigt werden.

6.1.4 Umfang der Garantie
Für die PRODUKTE übernimmt
WERDER die in ihren im Zeit-
punkt der Bestellung gültigen
Allgemeinen Garantiebestimmun-
gen festgelegte Garantie. Die
Allgemeinen Garantiebestimmun-
gen sind integrierender Bestandteil
dieser Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen.

6.2 Haftung
6.2.1 WERDER haftet für vertrags-

gemässe Lieferung im Rahmen
ihrer Garantiepflicht. Jede Haftung
für direkten und/oder indirekten
Schaden (insbesondere entgange-
ner Gewinn oder Ansprüche Drit-
ter), der sich aus der Nichterfül-
lung der vertraglichen Verpflich-
tung durch WERDER oder aus
dem Betrieb bzw. Betriebsstill-
stand der von WERDER geliefer-
ten PRODUKTE oder Teilen
davon ergibt, wird ausdrücklich
ausgeschlossen. Ebenso wird jede
Haftung für Folgeschäden ausge-
schlossen.

6.2.2 Diese Haftungsausschlüsse
gelten nicht für grobe Fahrlässig-
keit der WERDER. Im übrigen
gelten diese Haftungsausschlüsse
nicht, soweit ihnen zwingendes
Recht entgegensteht.

7. Produkthaftpflicht
Eine allfällige Produktehaftung
von WERDER wird im Rahmen
des gesetzlich Zulässigen aus-
drücklich wegbedungen.

8. Technische Änderungen und
Unterlagen

8.1 Änderungen zugunsten techni-
scher Weiterentwicklungen oder
konstruktiver Art bedürfen der
ausdrücklichen schriftlichen Zu-
stimmung des KÄUFERS. Anga-
ben sowie technische Unterlagen
wie Spezifikationen, Zeichnungen,
Abbildungen und dergleichen, die
vom KÄUFER zum Zeitpunkt der
Bestellung zur Verfügung gestellt
werden, sind verbindlich.

8.2 Technische Unterlagen, die von
WERDER erstellt werden, dürfen
ohne das schriftliche Einverständ-
nis von WERDER weder kopiert,
vervielfältigt noch Dritten in ir-
gendeiner Weise zugänglich ge-
macht werden. Es ist insbesondere
nicht gestattet, sie zur Anfertigung
von Baugruppen oder von Be-
standteilen zu verwenden.

9. Liefereinstellung
Bei Zahlungseinstellung, bei Er-
öffnung des gerichtlichen Ver-
gleichs und Konkursverfahrens,
bei Geschäftsaufgabe oder Ge-
schäftsübertragung auf Seiten des
KÄUFERS ist WERDER unbe-
schadet etwaiger weitergehender
Rechte berechtigt, weitere Liefe-
rungen ohne Rücksicht auf noch
laufende Aufträge einzustellen.

10. Anwendbares Recht
Es gilt schweizerisches Recht unter
Ausschluss des Übereinkommens
der Vereinten Nationen über den
Internationalen Warenkauf vom
11.4.1980

11. Gerichtsstand
Gerichtsstand für WERDER und
den  KÄUFER  ist  der  Sitz  von
WERDER. Es steht WERDER
jedoch das Recht zu, das am Sitz
des KÄUFERS zuständige Gericht
anzurufen.

12. Schlussbestimmungen
12.1 Andere Geschäftsbedingungen

WERDER anerkennt keine ande-
ren Geschäftsbedingungen. Der
KÄUFER verzichtet ausdrücklich
darauf, seine eigenen Geschäftsbe-
dingungen geltend zu machen.

12.2 Teilnichtigkeit
Nichtigkeit einzelner Teile dieser
Allgemeinen Verkaufs- und Lie-
ferbedingungen oder der darauf
bezugnehmenden Verträge zwi-
schen den Parteien berührt die
Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht.

12.3 Änderungen
Änderungen dieser Allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen
bedürfen zur Rechtsgültigkeit der
schriftlichen Zustimmung von
WERDER.

Veltheim, 6. Januar 2009



Allgemeine Garantiebestimmungen

1. Samuel Werder AG (im folgenden "Werder"
genannt) verpflichtet sich, auf schriftliche Auf-
forderung des Käufers hin die Kaufsache
und/oder Teile davon, welche nachweisbar in-
folge schlechten Materials oder mangelhafter
Ausführung schadhaft oder unbrauchbar wer-
den, entweder nachzubessern oder zu ersetzen.
Die ersetzte Kaufsache und/oder die ersetzten
Teile gehen in das Eigentum von Werder über.

2. Die Garantie umfasst die kostenlose Reparatur
oder den kostenlosen Ersatz der Kaufsache
und/oder der schadhaften Teile, einschliesslich
Transportkosten, Verpackung und Versiche-
rung.

3. Die Garantiedauer beträgt 1 (ein) Jahr ab nach-
gewiesenem Auslieferungsdatum der Kaufsa-
che durch Werder.

4. Schäden, welche durch normalen Verschleiss,
Fahrlässigkeit, unsachgemässe Behandlung,
sowie infolge anderer Gründe, welche Werder
nicht zu vertreten hat, entstanden sind, fallen
nicht unter die Garantieverpflichtung von Wer-
der. Ebenso ausgenommen sind Schäden infol-
ge unerlaubter Reparatur- oder Veränderungs-
versuche der Kaufsache durch den Käufer oder
durch nicht autorisierte Dritte ohne schriftliche
Zustimmung von Werder.

5. Für Kaufsachen und/oder Teile davon, die
gemäss Vorgaben des Käufers gefertigt wer-
den, trägt Werder keine Garantieverpflichtung
für die vorgegebenen Konstruktionslösungen
bzw. Konstruktionspläne und/oder Material-
wahl. Für vom Abnehmer beigestellte und von
Werder in die Kaufsache integrierte Teile
übernimmt Werder keinerlei Garantieverpflich-
tung.

6. Für weitere Schäden als die, die direkt an der
Kaufsache und/oder an Teilen davon entstan-
den sind, wird jede Haftung der Werder ausge-
schlossen. Insbesondere wird jede Haftung für

indirekte oder Folgeschäden, einschliesslich
entgangenem Gewinn und sonstigen Vermö-
gensschäden des Käufers, ausdrücklich ausge-
schlossen.

7. Erfüllungsort für Garantiearbeiten ist der Ge-
schäftssitz von Werder. Besteht der Käufer auf
einer Mängelbeseitigung vor Ort, hat dieser für
die anfallenden Reisekosten, Spesen, Versiche-
rungs- und Transportkosten selbst aufzukom-
men.

8. Ausnahmen, Änderungen sowie zusätzliche
Bestimmungen betreffend Garantie müssen
schriftlich vorliegen und sind Bestandteil der
Offerte bzw. des Vertrages.

9. Es gilt schweizerisches Recht unter Ausschluss
des Übereinkommens der Vereinten Nationen
über den internationalen Warenkauf vom
11.4.1980.

10. Gerichtsstand ist der Sitz von Werder. Werder
ist jedoch berechtigt, den Käufer an seinem
Wohn- bzw. Geschäftssitz gerichtlich zu be-
langen.

Veltheim, 6. Januar 2009


